
Version 1.01 

 

CHECKLISTE: DATENSCHUTZ-MINIMALPROGRAMM 

Die nachfolgende Checkliste1 kann Ihnen bei der Umsetzung der Anforderungen 
des revidierten Datenschutzgesetzes in Ihrer Organisation helfen, indem sie in 
groben Zügen aufzeigt, welche Schritte wahrscheinlich vorgenommen werden 
müssen. Der tatsächliche Aufwand hängt stark von der internen Organisation 
sowie von den bereits bestehenden Dokumentationen und Prozessen ab. Auch 
können Sie die Schritte in anderer Reihenfolge oder auch parallel vornehmen.  
 

Ihre Datenschutzerklärungen (DSE) sind das datenschutzrechtliche Aushängeschild Ihrer 
Organisation. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt und vollständig sind.  

 Prüfen Sie Ihre bestehenden Datenschutzerklärungen 

 Ergänzen Sie die bestehenden Datenschutzerklärungen, sofern diese den Mindestin-
halt des revDSG nicht abdecken 

 Prüfen Sie, ob noch weitere DSE erforderlich sind 

 Erstellen Sie weitere DSE, sofern erforderlich 

 Publizieren Sie die überarbeiteten und neuen DSE auf Ihrer Website 

Die Verzeichnisse der Datenbearbeitungen sind der "Grundstein" Ihrer Compliance. Fan-
gen Sie möglichst bald damit an. 

 Einigen Sie sich auf ein Template für die Verzeichnisse 

 Überlegen Sie sich, welche Datenbearbeitungen bei Ihnen vorliegen; erstellen Sie 
pro Datenbearbeitung ein Verzeichnis 

 Prüfen Sie die Verzeichnisse regelmässig und aktualisieren Sie sie, wenn nötig 

Nehmen Sie eine risikobasierte Bewertung Ihrer Datenbearbeitungen vor. 

 Einigen Sie sich auf die Form der Dokumentation und das Vorgehen (Template) 

 Priorisieren Sie die Risikobewertungen anhand der Verzeichnisse; nehmen Sie die 
Risikobewertung vor 

 Sofern notwendig, führen Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen durch 

 Sofern notwendig, konsultieren Sie den EDÖB 

 Wiederholen Sie die Bewertung bei veränderten/neuen Datenbearbeitungen 

Stellen Sie sicher, dass die Verträge mit Ihren Dienstleistern, Lieferanten, Kunden etc. 
datenschutzkonform sind. 

 Erstellen Sie eine Liste Ihrer Dienstleister und Lieferanten; prüfen Sie die Verträge  

 Schliessen Sie Auftragsbearbeitungsverträge ab, sofern noch keine bestehen 

 Prüfen Sie Ihre Kundenverträge; passen Sie diese an, sofern notwendig 

 Prüfen Sie, ob Sie Daten ins Ausland bekanntgeben und falls ja, in welche Länder 

 Stellen Sie sicher, dass Daten nur rechtmässig ins Ausland bekanntgegeben werden, 
sofern notwendig und möglich, schliessen Sie die EU Standardvertragsklauseln ab 

Bereiten Sie sich auf Anfragen von Behörden und Betroffenen (Auskunfts-, Lösch- Be-
richtigungsbegehren o.ä.) sowie die Meldung von Datensicherheitsverletzungen vor. 

 Erstellen Sie Prozesse und Musterschreiben; verteilen Sie die Verantwortlichkeiten 

 Stellen Sie sicher, dass eingegangene Anfragen dokumentiert werden 

 Stellen Sie sicher, dass Datensicherheitsverletzungen dokumentiert werden 

 

                                          
1  Die Checkliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit; insbesondere wurden keine spezialgesetzlichen Vorgaben berücksich-

tigt. 
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